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Soppelhäufern (je 5 % »ort Sunb unb Kanton non
einer Saufumme oon 210,000 gr.) pgefxrfjert, fobann
finb unterm 17. hejw. 27. SDlärj 1923 oon ber tanto»
nalen Saubireftion mit ©enehmigung beS eibgenöffifefjen
Arbeitsamtes weitere 49,000 gr. als ©uboention fär ben
Sau weiterer 14 3meifamilienhäufer im Koftenbetrage
oon 490,000 gr. befiimmt in Ausfielt geftetlt morben.

SiS beute hoben 23 ©enoffenfebafter 55,830 gr. bei
ber ©tabttaffe einbejahtt, baS ©elb wirb in erfter Sinie

jur Sejahlung bei erworbenen SaulanbeS oerwenbet
werben. Sie Prüfung ber ^ßläne, welche ben Alten bei»

gelegt würben, bat ergeben, baß bie Käufer jweclmäfjig
unb gut gebaut werben fotlen, fo bafj fich eine ftnan=
jielle Unterftäbung beS Unternehmens wobl rechtfertigt.
3m weitern ift in Serüclfichtigung ju sieben, bafj in
Sßintertbur ber SRangel an. Meinen SBohnungen nod)
böcbft empfinblid) fpürbar ift. ßurjeit finb noch in Aot»
Wohnungen untergebracht : 64 gamilien in Faradten, 19
im KirchplatjfchufhauS, 14 in ber Saferne, 3 im ehe»

maligen ©emeinbeljauS Söfj, 10 in ißrioatbäufern, total
alfo 110 Familien. Auf 1. April 1923 batten fid) 25
gamilien gemetbet, bie hätten aussieben fotlen, aber jirla
10 Sage oor bem Sermin noch leine Sßohnung gefunben
hatten. Söci biefer Situation ift eS baber bringenb not»
wenbig, bafj mit alten tunlidjen SRitteln ber SBohnungS»
bau geförbert wirb. Ste ©rfabrungen, bie mit bem Sau
oon ABobnbäufern bureb bie ©tabt fetbft gemacht würben,
wirlen in mehrfacher Sejlehwtg nicht ermunternb für
bie gortfet)ung einer folgen Aftion. @S fc^eint für bie
©tabt oiel oorteilbafter ju fein, wenn fie ben Sau oon
äwectbtenlicben SBobnungen burd) ©enoffenfdjaften ba=

burch förbert, baff fie an folc^e SBobnbauten ©uboen»
tionen leiftet. Ser ©tabtrat hat ben ©inbrucl, baS

Unternehmen ber allgemeinen Saugenoffenfchaft fei lebenS»

Iräftig unb unterftüt)ungSwürbig, er beantragt baher bie

©uboentionierung biefer ABohnbauten im angegebenen
Setrage oon 1000 ffr. pro erftellte ABohnung.

©te £a$e î>e3

im Slfml 1923.
(Storrefyonbenj.)

Aad) ben ftatiftifdjen ©rljebungen beS ©ibgenöffifchen
Arbeitsamtes hat fid) bie Sage beS fcfjroeiserifchett Ar»
beitSmarlteS im April 1923 neuerbingS in erfreulicher
ABeife wefentlich gebeffert.

1. Sie 3ahl ber gänjlid) ArbeitSlofen (mitge»
Sählt bie bei fuboentionterten unb nid)tfuboentionierten
AoiftanbSarbeiten befchäftigten ArbeitSlofen) ift oon ©nbe
Atärj bis ©nbe April 1923 oon 44,909 auf 35,512,
alfo um 9397 innert AîonatSfrifi gefunlen.

Sie $aht 35,512 für ©nbe April umfafjt 30,153
männliche (Abnahme 8672) unb 5359 weibliche (Ab=
nähme 725) ArbeitSlofe. ©te entfpricljt ungefähr bem
©tanb oon ©nbe ganuar 1921.

Sie Überficl)t nach SerufSgruppen jeigt eine Abnahme
ber gänslich ArbeitSlofen in ben ©ruppen: ungelerntes
Serfonal (2872); f>erfteHung oon Sauten unb Saufiof»
fen, Aîalerei (2223); Uhreninbuftrie unb Sijouterie
(1173); AtetaH» Alafd)inen» unb eleîtrotechnifdje gnbu»
ftrie (963); Sejtilinbuftrie (883); Çolj» unb ©laSbe»

arbeitung (312); Sanbrnirtfcffaft unb ©ärtnerei (271);
gorftmirtfetjaft unb 7yifcl)erei (214); (panbel unb Serwal»
tung (179); SefteibungSgewerbe uitb Seberinbuftrie (151);
SebenS» unb ©enufjmittel (123); c^emifd^e gnbuftrte
(102); Sergbau unb Sorfgräberei (63); graphifche @e»

werbe unb Sapierinbuftrie (34); freie unb gelehrte Se»

rufe (29); SerleljrSbienft (9).

3unahme oerjeichnen nur bie ©ruppen: fpoteltnbw
ftrie unb ©aftwirtfchaftSgewerbe (163); .fpaushalt (41).

Atit Ausnahme ber Kantone ©laruS unb 3ag, bie

eine 3unat)me oon 196 gänslich) ArbeitSlofen oerjeidjnen,
weifen alle übrigen Kantone eine pm Seil ganj beträft'
liebe Abnahme auf.

2. AotftanbSarbeiter: Sie 3®hl ber bei Aot»
ftanbSarbeiten befchäftigten ArbeitSlofen hat nach ben

Alelbungen ber Kantone um 3106 abgenommen unb be»

trug ani 30. April nodh 12,279, wooon 11,792 bei fub»
oentionierten AotftanbSarbeiten befchäftigt waren. Sticht
mitgewählt finb bie bei AotftanbSarbeiten beS SunbeS,
fowte bie auf ©runb oon ©uboentionen nach 2trt. 9 bis
in ißrioatbetrieben arbeitenben ifBerfonen.

3. Sie 3af»l ber tatfäd^lich ohne Arbeit fi<h
Sefinbtichen hat oon ©nbe Atärj bis ©nbe April
um 6291 abgenommen, unb betrug noch 23,233. ©ie
umfafjte 18,123 Atänner (Abnahme 5660) unb 5110
grauen (Abnahme 631).

4. Sie 3ahl ber gemäfj bem SunbeSratSbefchtujj
com 29. Dltober 1919 unterftütjten gänzlich Ar»
beitSlofen ift oon ©nbe Alärw bis ©nbe April oon
17,010 auf 11,015, alfo um 5995 gefallen.

Siefe 3ahl umfafjt 9102 männliche (Abnahme 5512)
unb 1913 meiblidje (Abnahme 483) ArbeitSlofe. ©ie
entfpricht ungefähr bem ©tanb oon Alitte ganuar 1921.

5. Seilweife ArbeitSlofe: Sie 3af)l ber teil»

weife ArbeitSlofen hat fich im Atonat April oon 19,779
auf 17,767, alfo um 2012 oerminbert.

©ine Abnahme ber teilweifen ArbeitSlofigïeit ift na»

mentlid) eingetreten in ben ©ruppen : Sejtilinbufirie
(1761); Aletall», Atafdhinen» unb eleltrotedjnifche gnbu»
ftrie (872); SebenS» unb ©enuffmittel (757); graphifcheS
©ewerbe unb ißapierinbuftrie (315); chemifdlje (Jnbuftrie
(243); Uhreninbuftrie unb Sijouterie (81): ungelerntes
^perfonat (39).

©ine 3""ahme oerjeichnen hauptfächlich bie ©rup»
pen: jperftedung oon Sauten unb Sauftoffen, SJlalerei

(2020); Sergbau unb Sorfgräberei (15); SefleibungS»
gewerbe unb Seberinbuftrie (20).

6. Sie ©efamtjahl ber Setroffenen (gänzlich
unb teilweife ArbeitSlofe) ift im Saufe beS AtonatS April
oon 64,688 auf 53,279, alfo um 11,409 prüefgegangen.

Sie Serielle fämtlicher îantonalen 3entralfteHen für
Arbeitsnachweis fteHen eine merlliche Sefferung ber Sage

feft. gn ben Kantonen Sern, Sujern, Safel»©tabt, ©rau»
bünben unb Shurgau wirb eine rege Sautätigleit ge»

melbet, oerbunben mit fiarter Aachfrage nach qualifi»
Sierten Saumalern, 3'mmerleuten unb ©pengletn.

<£rfitt*Mtt83£atente*
©in gachmann berichtet hierüber in ber „Shurg.»

3eitung" :

Son berfchiebenen Satentinhabern finb ©ingaben an
ben SunbeSrat gerichtet morben, in benen fie eine
jeitroeilige Serlär.gerung ber gefeilteren
§5chftbauer ber f<hroeijerifchen ©rfinbungS»
patente unb beS ©chutes gewerblicher Aîu»
fier unb Aîobelle anregen. Segrünbet roirb bie

gorberung mit bem îinroeiê auf jeitroeilige Serlängerung
ber Satentbauer in anbern Sänbern, bie empfinbliche
Senachteiligung bieler fchmeijerifcher ©rfinber burch ^n
Krieg unb feine golgen unb fchliefjlich mit bem §in»
weis, bafe literarifche unb fünftlerifche SSBerle biet län»

gereu ©chuh geniefjeti, als bie ©rfinbungSpatente. gn
ber fpauptfache foil eS fich fomit um einen Ausgleich/
hauptfächlich ber golgen beS Krieges hanbeln, bie fid)
in unferm Sanbe unb namentlich in Sejng auf baS
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Doppelhäusern (je 5°/« von Bund und Kanton von
einer Bausumme von 210,000 Fr.) zugesichert, sodann
sind unterm 17. bezw. 27. März 1923 von der kanto-
nalen Baudirektion mit Genehmigung des eidgenössischen
Arbeitsamtes weitere 49,000 Fr. als Subvention für den
Bau weiterer 14 Zweifamilienhäuser im Kostenbetrage
von 490,000 Fr. bestimmt in Aussicht gestellt worden.

Bis heute haben 23 Genossenschafter 55,830 Fr. bei
der Stadtkasse einbezahlt, das Geld wird in erster Linie
zur Bezahlung des erworbenen Baulandes verwendet
werden. Die Prüfung der Pläne, welche den Akten bei-
gelegt wurden, hat ergeben, daß die Häuser zweckmäßig
und gut gebaut werden sollen, so daß sich eine finan-
zielle Unterstützung des Unternehmens wohl rechtfertigt.
Im weitern ist in Berücksichtigung zu ziehen, daß in
Winterthur der Mangel an kleinen Wohnungen noch
höchst empfindlich spürbar ist. Zurzeit sind noch in Not-
Wohnungen untergebracht: 64 Familien in Baracken, 19
im Kirchplatzschulhaus, 14 in der Kaserne, 3 im ehe-

maligen Gemeindehaus Töß, 10 in Privathäusern, total
also 110 Familien. Auf 1. April 1923 hatten sich 25
Familien gemeldet, die hätten ausziehen sollen, aber zirka
10 Tage vor dem Termin noch keine Wohnung gefunden
hatten. Bei dieser Situation ist es daher dringend not-
wendig, daß mit allen tunlichen Mitteln der Wohnungs-
bau gefördert wird. Die Erfahrungen, die mit dem Bau
von Wohnhäusern durch die Stadt selbst gemacht wurden,
wirken in mehrfacher Beziehung nicht ermunternd für
die Fortsetzung einer solchen Aktion. Es scheint für die
Stadt viel vorteilhafter zu sein, wenn sie den Bau von
zweckdienlichen Wohnungen durch Genossenschaften da-
durch fördert, daß sie an solche Wohnbauten Subven-
tionen leistet. Der Stadtrat hat den Eindruck, das
Unternehmen der allgemeinen Baugenossenschaft sei lebens-
kräftig und unterstützungswürdig, er beantragt daher die

Subventionierung dieser Wohnbanten im angegebenen
Betrage von 1000 Fr. pro erstellte Wohnung.

Die Lage des Arbeitsmarktes
im April 1923.

(Korrespondenz.)

Nach den statistischen Erhebungen des Eidgenössischen
Arbeitsamtes hat sich die Lage des schweizerischen Ar-
beitsmarktes im April 1923 neuerdings in erfreulicher
Weise wesentlich gebessert.

1. Die Zahl der gänzlich Arbeitslosen (mitge-
zählt die bei subventionierten und nichtsubventionierten
Notstandsarbeiten beschäftigten Arbeitslosen) ist von Ende
März bis Ende April 1923 von 44,909 auf 35,512,
also um 9397 innert Monatsfrist gesunken.

Die Zahl 35,512 für Ende April umfaßt 30,153
männliche (Abnahme 8672) und 5359 weibliche (Ab-
nähme 725) Arbeitslose. Sie entspricht ungefähr dem
Stand von Ende Januar 1921.

Die Übersicht nach Berufsgruppen zeigt eine Abnahme
der gänzlich Arbeitslosen in den Gruppen: ungelerntes
Personal (2872); Herstellung von Bauten und Baustof-
sen, Malerei (2223); Uhrenindustrie und Bijouterie
(1173); Metall- Maschinen- und elektrotechnische Indu-
strie (963); Textilindustrie (883); Holz- und Glasbe-
arbeitung (312); Landwirtschaft und Gärtnerei (271);
Forstwirtschaft und Fischerei (214); Handel und Verwal-
umg (179); Bekleidungsgewerbe und Lederindustrie (151);
Lebens- und Genußmittel (123); chemische Industrie
(102); Bergbau und Torfgräberei (63); graphische Ge-
werbe und Papierindustrie (34); freie und gelehrte Be-
rufe (29); Verkehrsdienst (9).

Zunahme verzeichnen nur die Gruppen: Hotelindu-
strie und Gastwirtschaftsgewerbe (163); Haushalt (41).

Mit Ausnahme der Kantone Glarus und Zug, die

eine Zunahme von 196 gänzlich Arbeitslosen verzeichnen,
weisen alle übrigen Kantone eine zum Teil ganz beträcht-
liche Abnahme auf.

2. Notstandsarbeiter: Die Zahl der bei Not-
standsarbeiten beschäftigten Arbeitslosen hat nach den

Meldungen der Kantone um 3106 abgenommen und be-

trug am 30. April noch 12,279, wovon 11,792 bei sub-
ventionierten Notstandsarbeiten beschäftigt waren. Nicht
mitgezählt sind die bei Notstandsarbeiten des Bundes,
sowie die auf Grund von Subventionen nach Art. 9 bis
in Privatbetrieben arbeitenden Personen.

3. Die Zahl der tatsächlich ohne Arbeit sich

Befindlichen hat von Ende März bis Ende April
um 6291 abgenommen, und betrug noch 23,233. Sie
umfaßte 18,123 Männer (Abnahme 5660) und 5110
Frauen (Abnahme 631).

4. Die Zahl der gemäß dem Bundesratsbeschluß
vom 29. Oktober 1919 unterstützten gänzlich Ar-
beitslosen ist von Ende März bis Ende April von
17,010 auf 11,015, also um 5995 gefallen.

Diese Zahl umfaßt 9102 männliche (Abnahme 5512)
und 1913 weibliche (Abnahme 483) Arbeitslose. Sie
entspricht ungefähr dem Stand von Mitte Januar 1921.

5. Teilweise Arbeitslose: Die Zahl der teil-
weise Arbeitslosen hat sich im Monat April von 19,779
auf 17,767, also um 2012 vermindert.

Eine Abnahme der teilweisen Arbeitslosigkeit ist na-
mentlich eingetreten in den Gruppen: Textilindustrie
(1761); Metall-, Maschinen- und elektrotechnische Indu-
strie (872); Lebens- und Genußmittel (757); graphisches
Gewerbe und Papierindustrie (315); chemische Industrie
(243); Uhrenindustrie und Bijouterie (81): ungelerntes
Personal (39).

Eine Zunahme verzeichnen hauptsächlich die Grup-
pen: Herstellung von Bauten und Baustoffen, Malerei
(2020); Bergbau und Torfgräberei (15); Bekleidungs-
gewerbe und Lederindustrie (20).

6. Die Gesamtzahl der Betroffenen (gänzlich
und teilweise Arbeitslose) ist im Lause des Monats April
von 64,688 auf 53,279, also um 11,409 zurückgegangen.

Die Berichte sämtlicher kantonalen Zentralstellen für
Arbeitsnachweis stellen eine merkliche Besserung der Lage
fest. In den Kantonen Bern, Luzern, Basel-Stadt, Grau-
blinden und Thurgau wird eine rege Bautätigkeit ge-

meldet, verbunden mit starker Nachfrage nach qualifi-
zierten Baumalern, Zimmerleuten und Spenglern.

Erfindungspatente.
Ein Fachmann berichtet hierüber in der „Thurg.-

Zeitung" :

Von verschiedenen Patentinhabern sind Eingaben an
den Bundesrat gerichtet worden, in denen sie eine
zeitweilige Verlängerung der gesetzlichen
Höchstdauer der schweizerischen Erfindungs-
patente und des Schutzes gewerblicher Mu-
ster und Modelle anregen. Begründet wird die

Forderung mit dem Hinweis aus zeitweilige Verlängerung
der Patentdauer in andern Ländern, die empfindliche
Benachteiligung vieler schweizerischer Erfinder durch den

Krieg und seine Folgen und schließlich mit dem Hin-
weis, daß literarische und künstlerische Werke viel län-
geren Schutz genießen, als die Erfindungspatente. In
der Hauptsache soll es sich somit um einen Ausgleich,
hauptsächlich der Folgen des Krieges handeln, die sich

in unserm Lande und namentlich in Bezug auf das
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geiftige ©igentum erft biel fpäter, gurn STeit fogar erft
jeßt, bemertbar gemalt haben. SaS etbgenöffiftï)e
Stmt für geifiigeS ©igentum tn Sern bat bie

Anregung auf bern ßirtularmeg ben rairtfd^aftlid^en
Verbänben gur Stellungnahme unterbreitet.

Sßie baS Patentamt ausführt, finb eS weniger bie
unmittelbaren äBirEungen beS Krieges,, als bie @r=

fdßeinungen ber AacßtriegSgeit, meldße bie fdßmeigerifcße
VolfSmirtfcßaft ungünftig beeinflußt baben unb nocß

beeinftuffen. Sie Scßußperlängerung ^ätte baber ben

©baratter einer äftaßnaßme gegen bie bergeitige mirt»
fcßaftlicße SrifiS. Um ißren ifwect gu Permirtlidßen,
müßte bie Scßußberlängerung an fidß bie SîriegSgeit
Überbauern. Seren ©nbe ift gurgeit meßt abgufeßen;
aber eine Verlängerung für einen erft fpäter beftimm»
baren geitraum märe mit bem Sntereffe ber loßalen
Äonturreng meßt moßl bereinbar. Sie Verlängerung
müßte baßer bon botneberein geiilid) begrenzt werben,
wobei bamit gu redßnen wäre, baß fidß auf ißren Ab»
lauf ßin neue VerlängerungSbegeßren einfteßen würben.
@S tonnen aber aueß fpäter wieber wirtfcßaftlicße Srifen
eintreten. ®ibt bie heutige ffiirtfdßaftslage Anlaß gu
einer Scßu|Perlängerung, fo tonnte fpäter unter Ve=

rufung auf biefen Prägebengfafl wieberum eine Sißuß»
berlängerung berlangt werben.

Sen 3ntereffen ber Patentinhaber fteben biejenigen
ber loßalen Äonfurreng gegenüber. 0ßne Zweifel
tonnte baS bureß bie patente gewährte ÜKonopolredßt
je nadß feiner AuSbeßnung ber inbuftrießen ©ntmidlung
beS SanbeS nadßteitig werben. Aus biefem ©runbe ift
ber Patentfdßuß überaß geitlidß befdßränjt, unb gwar
beträgt feine £jücßftbauer nadß bem feßmeigerifeßen patent»
gefeß in ber Vegel 15 Saßre bon ber Patentait melbung
hinweg. ©ine aßfäßige Scßußberlängerung Eönnte nid^it
auf fdßmeigerifcße Patentinhaber befdßräntt, fonbern
müßte aueß bei Angehörigen oubpret Verbemb?tänb«>r
oßne Vüctficßt auf ©egenreeßt gewäßrt werben. Sutcß»
fdßnittlidß entfaßen etwa 60% ber feßmeigerifeßen Pa=
tente auf AuSlänber.

Ser Parifer VerbanbSübereintunft gum Scßuße beS

gemerblicßen ©igentumS gehören gurgeit bteißig Sänber
an, bon meldßen aeßt eine geitweilige Verlängerung ber
Patentbauer gewäßrt haben, gür bie Vemeffung ber
Verlängerung mürbe auf bie Sauer beS StriegSguftanbeS
abgefteflt.

Oßne groeifel finb berfeßiebene fdßmeigerifcße Patent»
inßaber bureß bie Strife, meldße fidß infolge beS itriegeS
in guneßmenbem Sßaße bemertbar maeßte, prattifcß baran
geßinbert morben, ißre Patente ooß auSgunüßen. 3ti=
beffen barf nidßt bergeffen werben, baß bie Verlän»
gerung beS feßmeigerifeßen ScßußeS oßne ©egenreeßt
erfolgen müßte uub baß bamit gu redßnen wäre, baß
bie auSlänbifdßen Staaten bem feßmeigerifeßen Veifpiel
nießt folgen mürben. @2 ergäbe fieß fomit, baß bie
Patente gwar in ber Scßweig gefeßüßt bleiben, im Aus»
lanbe bagegen ißre Ausbeutung nadß Ablauf ber nor»
malen Scßußfrift möglich wäre. Sofern eS fidß um
mertboße Patente ßanbelt, mürbe beren Ausbeutung
oßne Zweifel im AuSlanbe fofort an bie |janb genommen.
Sie ProbuftionSPerßältniffe finb in ber Scßmeig beute
oßneßin mefentlidß ungünftiger als in anbeten 3nbuftrie=
ftaaten, was bereits gu ber bebauerlidßen Satfacße ge=
führt ßat, baß fdßweigerifcße Vetriebe Seile ißrer gfabri»
tation in bas AuSlanb berlegten ober fidß an auSlänbifdßen
Unternehmungen beteiligten. Unter biefen Umftänben
wäre eine Verlängerung ber Patentbauer, bie auf baS
©ebiet ber Sdßweig befdßräntt bliebe, geeignet, ber Ab»
wanberung ber Snbuftrie ober bem ©ntfteßen Pon aus»
länbifdßen Sonturrengunterneßmungen Vorfeßub gu lei=
ften. Siejenigen 3nbuftrien unb ©ewerbegmeige, meldße

Porwiegenb für ben SnlanbSmartt arbeiten, ßaben be=

reits burdß bie ©infußrbefdßräntungen einen ftaatlidßen
Scßu| erßatten. $ür bie ©Eportinbuftrien, meldße auf
ben Söettmartt angemiefen finb, mürbe aber bie Ver=
längerung ber Patentbauer teine wirtlidße fjilfSmaßnaßme
bebeuten, ba es ber auSlänbifdßen Slonturreng frei
ftänbe, ißrerfeitS bon ben fdßmeigerifdßen patenten ©e»

braudß gu maeßen. Unter biefen Umftänben ift gu er»

warten, baß bie mirtfdjaftlidßen Verbänbe grunbfäßlidß
eßer einen ableßnenben Stanbpuntt einnehmen werben,
ba bie geitweilige Verlängerung ber Patente nidßt bie
Pon ben Snitianten erwartete Vefferung ber mirt»
fdßaftlidßen Sage herbeiführen mürbe.

UerlMfcwm
S^weiget'ifcße itßufmä»«ifdße fDUttelftanbäuereini»

g«*0. Sie ©efcßäftSleitung ber Staufmännifdßen PtitteU
ftanbSoereinigung ber Scßweig bereinigte in ißrer Sißung
in Sototßurn bie Srattanben für bie paßreSnerfamm»
lung, weteße auf ben 10. $uni anläßlich ber fcßwetge=

rifdßen StocßtunftauSfteßung in Sugern anberaumt würbe.
Sie wirb babei inSbefonbere bie internationale Drgani»
fation bes SßlittelftanbeS unb bie Veteiligung am inter»
nationalen SDtittelftanbStongreß Pom September laufen»
ben QaßreS in Vern unb Saüfanne, fobann bie Stefiung»
naßme ber ©ruppe |>anbel gur fßeoifion ber Statuten
be§ Scßweigerifcßen ©ewerbeoerbanbeS unb gur Eomrnen»
ben 3aßgefeßgebung fowie weitere Poftulate oon Set»
tionen unb ©ingelmitglidbern beßanbeln. @§ foßen aße

Angehörigen unb fyörberer ber SRittelftanbsbemegung
etngelaben werben. Sie ©efdßäftSleitung beriet weiter
bie SetretariatSfrage, bie Steßung gur Sdßweigerwodße,
gur PoftoerfeßrSgefeßporlage, bte Vetämpfung ber ©jtra»
robattabgabe fomtj» Mo wmeften ©rfeßetnungen non lot»
terieartiger Dîeîlame im Meinßanbel ufw.

internationaler aRiitelftawbôîonorefj nom Sep»
tember 1923. (fßtitget.) Sa§ DrganifationSfomitee für
biefen Kongreß — ber befanntlici) näcßften ^erbft in
ber Scßmeig ftattfinbet — ßat neuerbingS tonftatteren
tonnen, baß in gang ©uropa, Somjetrußlanb etwa au§=

genommen, fidß ein lebßafteS Qntereffe geltenb maeßt,
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geistige Eigentum erst viel später, zum Teil sogar erst
jetzt, bemerkbar gemacht haben. Das eidgenössische
Amt für geistiges Eigentum in Bern hat die

Anregung auf dem Zirkularweg den wirtschaftlichen
Verbänden zur Stellungnahme unterbreitet.

Wie das Patentamt ausführt, sind es weniger die
unmittelbaren Wirkungen des Krieges,, als die Er-
scheinungen der Nachkriegszeit, welche die schweizerische
Volkswirtschaft ungünstig beeinflußt haben und noch
beeinflussen. Die Schutzverlängerung hätte daher den

Charakter einer Maßnahme gegen die derzeitige wirt-
schaftliche Krisis. Um ihren Zweck zu verwirklichen,
müßte die Schutzverlängerung an sich die Kriegszeit
überdauern. Deren Ende ist zurzeit nicht abzusehen;
aber eine Verlängerung für einen erst später bestimm-
baren Zeitraum wäre mit dem Interesse der loyalen
Konkurrenz nicht wohl vereinbar. Die Verlängerung
müßte daher von vorneherein zeitlich begrenzt werden,
wobei damit zu rechnen wäre, daß sich auf ihren Ab-
lauf hin neue Verlängerungsbegehren einstellen würden.
Es können aber auch später wieder wirtschaftliche Krisen
eintreten. Gibt die heutige Wirtschaftslage Anlaß zu
einer Schutzverlängerung, so könnte später unter Be-
rufung auf diesen Präzedenzfall wiederum eine Schutz-
Verlängerung verlangt werden.

Den Interessen der Patentinhaber stehen diejenigen
der loyalen Konkurrenz gegenüber. Ohne Zweifel
könnte das durch die Patente gewährte Monopolrecht
je nach seiner Ausdehnung der industriellen Entwicklung
des Landes nachteilig werden. Aus diesem Grunde ist
der Patentschutz überall zeitlich beschränkt, und zwar
beträgt seine Höchstdauer nach dem schweizerischen Patent-
gesetz in der Regel 15 Jahre von der Patentanmeldung
hinweg. Eine allfällige Schutzverlängerung könnte nicht
auf schweizerische Patentinhaber beschränkt, sondern
müßte auch den Anoebönaen onde^r Verbandslände»-
ohne Rücksicht aus Gegenrecht gewährt werden. Durch-
schnittlich entfallen etwa 60°/o der schweizerischen Pa-
tente auf Ausländer.

Der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums gehören zurzeit dreißig Länder
an, von welchen acht eine zeitweilige Verlängerung der
Patentdauer gewährt haben. Für die Bemessung der
Verlängerung wurde auf die Dauer des Kriegszustandes
abgestellt.

Ohne Zweifel sind verschiedene schweizerische Patent-
inhaber durch die Krise, welche sich infolge des Krieges
in zunehmendem Maße bemerkbar machte, praktisch daran
gehindert worden, ihre Patente voll auszunützen. .In-
dessen darf nicht vergessen werden, daß die Verlän-
gerung des schweizerischen Schutzes ohne Gegenrecht
erfolgen müßte und daß damit zu rechnen wäre, daß
die ausländischen Staaten dem schweizerischen Beispiel
nicht folgen würden. Es ergäbe sich somit, daß die
Patente zwar in der Schweiz geschützt bleiben, im Aus-
lande dagegen ihre Ausbeutung nach Ablauf der nor-
malen Schutzfrist möglich wäre. Sofern es sich um
wertvolle Patente handelt, würde deren Ausbeutung
ohne Zweifel im Auslande sofort an die Hand genommen.
Die Produktionsverhältnisse sind in der Schweiz heute
ohnehin wesentlich ungünstiger als in anderen Industrie-
staaten, was bereits zu der bedauerlichen Tatsache ge-
führt hat, daß schweizerische Betriebe Teile ihrer Fabri-
kation in das Ausland verlegten oder sich an ausländischen
Unternehmungen beteiligten. Unter diesen Umständen
wäre eine Verlängerung der Patentdausr, die auf das
Gebiet der Schweiz beschränkt bliebe, geeignet, der Ab-
Wanderung der Industrie oder dem Entstehen von aus-
ländischen Konkurrenzunternehmungen Vorschub zu lei-
sten. Diejenigen Industrien und Gewerbezweige,.welche

vorwiegend für den Jnlandsmarkt arbeiten, haben be-
reits durch die Einfuhrbeschränkungen einen staatlichen
Schutz erhalten. Für die Exportindustrien, welche auf
den Weltmarkt angewiesen sind, würde aber die Ver-
längerung der Patentdauer keine wirkliche Hilfsmaßnahme
bedeuten, da es der ausländischen Konkurrenz frei
stände, ihrerseits von den schweizerischen Patenten Ge-
brauch zu machen. Unter diesen Umständen ist zu er-
warten, daß die wirtschaftlichen Verbände grundsätzlich
eher einen ablehnenden Standpunkt einnehmen werden,
da die zeitweilige Verlängerung der Patente nicht die
von den Initiante« erwartete Besserung der wirt-
schaftlichen Lage herbeiführen würde.

UlMMmzes.
Schweizerische Kaufmännische Mittelstandsvereini-

gung. Die Geschäftsleitung der Kaufmännischen Mittel-
standsvereinigung der Schweiz hereinigte in ihrer Sitzung
in Solothurn die Traktanden für die Jahresversamm-
lung, welche auf den 1V. Juni anläßlich der schweize-
rischen Kochkunstausstellung in Luzern anberaumt wurde.
Sie wird dabei insbesondere die internationale Organi-
sation des Mittelstandes und die Beteiligung am inter-
nationalen Mittelstandskongreß vom September laufen-
den Jahres in Bern und Lausanne, sodann die Stellung-
nähme der Gruppe Handel zur Revision der Statuten
des Schweizerischen Gewerbeverbandes und zur kommen-
den Zollgesetzgebung sowie weitere Postulate von Sek-
tionen und Einzelmitgliêdern behandeln. Es sollen alle
Angehörigen und Förderer der Mittelstandsbewegung
eingeladen werden. Die Geschäftsleitung beriet weiter
die Sekretariatsfrage, die Stellung zur Schweizerwoche,
zur Postverkehrsgesetzvorlage, die Bekämpfung der Extra-
vobattabaà sowie die neuesten Erscheinungen von lot-
teriearüger Reklame im Kleinhandel usw.

Internationaler Mittelstandskongreß vom Sep-
tember 1923. (Mitget.) Das Organisationskomitee für
diesen Kongreß — der bekanntlich nächsten Herbst in
der Schweiz stattfindet — hat neuerdings konstatieren
können, daß in ganz Europa, Sowjetrußland etwa aus-
genommen, sich ein lebhaftes Interesse geltend macht.
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